jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 26 00. BauTG 2013

006. BauTG 2013 - O6. Bautechnikgesetz 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

(1) Begehbare Bauwerksteile dirfen keine Rutsch- und Stolperstellen, etwa durch zu geringe oder unvermutet
wechselnde Rutschhemmung, gefahrliche Hindernisse oder Unebenheiten, aufweisen. Dabei sind der
Verwendungszweck und das mogliche Auftreten von Nasse zu bericksichtigen. (Anm: LGBI. Nr. 56/2021)

(2) Treppen und Rampen sind entsprechend dem Verwendungszweck, insbesondere hinsichtlich ihrer Abmessungen,
so auszufiihren, dass sie sicher und bequem benutzt werden kénnen.

In Kraft seit 01.09.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=56/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 26 Oö. BauTG 2013
	Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013


